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RS OGH 1979/5/9 3Ob113/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.05.1979

Norm

ZPO §1 Ba

ZPO §6

Rechtssatz

Die Wahrnehmung des Mangels der Prozeßfähigkeit hat auch ohne Parteienantrag zu erfolgen. Das Gericht hat, ohne

an das Parteienvorbringen gebunden zu sein, selbst die tatsächlichen, für die Beurteilung dieser persönlichen

Prozeßvoraussetzung wesentlichen Umstände zu ermitteln.

Entscheidungstexte

3 Ob 113/78

Entscheidungstext OGH 09.05.1979 3 Ob 113/78
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